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Verzicht Elternbeiträge in Kindertagesstätten in Oestrich-Winkel 
 

 
 

Beschlussvorschlag 

1. Auf die Benutzungsgebühren einschließlich Verpflegungsentgelt für Krippe, Kita und Hort wird bis auf 

weiteres rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 für die städtischen Kindertagesstätten Im 

Pflaumenköpfchen und Purzelbaum verzichtet, wenn Eltern ihre Kinder nicht in die Betreung geben. 

Der frei werdende Platz wird in diesem Zeitraum nicht vergeben. 

2. Alternative a) Eltern, die  maximal zwei Betreuungstage je Woche in Anspruch nehmen, werden die 

Betreuungsgebühren und das Verpflegungsengelt zur Hälfte erlassen.    ODER  

Alternative b) Die Kindergartenbeiträge werden tagesadäquat erhoben bzw. ausgesetzt, d.h. es 

werden für alle Tage, an denen Kinder die KiTa oder den Hort im Pflaumenköpfchen ab 01.01.2021 

nicht besucht haben, keine Beiträge erhoben. Für den jeweiligen Monat ist ein Quotient anhand der 

Anwesenheitstage (Zähler) zu den KiTa-Öffnungstagen (Nenner) individuell zugrunde zu legen. 

3. Die Regelung tritt außer Kraft, sobald Bundes- und Landesregierung keine Empfehlung mehr 

aussprechen, die Kinder nicht in Kinderbetreuungseinrichtungen zu geben. 

4. Der Magistrat wird gebeten, eine analoge Regelung mit den kirchlichen Trägern zu erzielen. 

 
 

Sachverhalt  

Das Land Hessen sieht Zahlungen von bis zu 40 Mio. Euro für den Umgang mit ausgefallenen Kita-Beiträgen 
vor. 
Geplant ist eine Erstattung von 50% der ausgefallenen Elternbeiträge – ohne Mittagsversorgung. 
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Die Einnahmen von Elternbeiträgen für die Betreuungsbereiche Krippe und Kindergarten belaufen sich 
monatlich für alle städtischen und kirchlichen Kindertagesstätten in Oestrich-Winkel auf ca. 47.000 € – 
ohne Mittagsversorgung. Die Hortbetreuung ist hier nicht miteinberechnet. 
 
Derzeit besuchen ca. 50% der angemeldeten Kinder die Kindertagestätten in Oestrich-Winkel – somit 
werden ca. 23.500 € Elternbeiträgen eingenommen – ohne Mittagsversorgung. 
 
Die restlichen 50% der ausgefallenen Elternbeiträge von Familien, die eine Betreuung nicht nutzen, werden 
voraussichtlich gleichermaßen von Land und Stadt kompensiert. 
 
Die Einnahmen von Elternbeiträgen für die Hortbetreuung in der städt. Kindertagesstätte Im 
Pflaumenköpfchen belaufen sich monatlich auf ca. 5.000 € - ohne Mittagsversorgung. 
Derzeit besuchen ca. vier Kinder täglich die Betreuung. 
Da hier keine Landesförderung erwartet wird, kompensiert die Stadt Oestrich-Winkel den Verzicht der  
Hort-Elternbeiträge für Familien, die keine Betreuung in Anspruch nehmen, komplett. 
 
Die Mittagsversorgung kostet in allen Kindertagesstätten 75 € pro Monat. 
Dieses Verpflegungsentgelt kompensiert sowohl die Kosten für Frischkost als auch für Catering. 
Personalkosten sind hier generell nicht einberechnet. 
Bei Verzicht auf das Verpflegungsentgelt entstehen somit keine Verluste. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Verlust an Elternbeiträgen für alle Kindertagesstätten in Oestrich-Winkel  
Krippe und Kindergarten ca. 11.750 € pro Monat. 
Hort ca. 4.100 € pro Monat 
 
 
 
Oestrich – Winkel, 20.01.2021 
 
 
Dezernatsleiter  
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